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Regeste

Asyl (ohne Wegweisung)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates,
vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105 AsylG [SR 142.31];
Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG). Eine solche Ausnahme im Sinne von Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG
liegt nicht vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Die Beschwer-deführenden haben
am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, sind durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung; sie sind daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert
(Art. 105 und 108 Abs. 1 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG). Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts im Asylbereich und die zulässigen Rügen
bestimmen sich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG.

E. 3
In ihrer Rechtsmitteleingabe lassen die Beschwerdeführenden zunächst geltend machen, das
BFM habe in mehrfacher Hinsicht ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. So gehe
aus mehreren Stellen der Anhörungsprotokolle und des Aktenverzeichnisses hervor, dass
zumindest der Beschwerdeführer bereits vor vielen Jahren in der Schweiz ein Asylgesuch
gestellt habe. Es wiege schwer, dass das BFM trotz eines ausdrücklichen Gesuchs um
Einsicht in die gesamten Asylakten keine Einsicht in die Akten des ersten Asylverfahrens
gewährt habe. Überdies sei es unzulässig, dass das BFM trotz eines Gesuches, sämtliche



Akten - also auch bereits früher zugestellte oder von den Beschwerdeführenden selber
eingereichte - einsehen zu können, die Einsicht in diverse Aktenstücke verweigert habe.
Aufgrund der mangelhaft gewährten Akteneinsicht sei nicht kontrollierbar oder
nachvollziehbar, ob die Vorinstanz sämtliche Beweismittel und Eingaben korrekt erfasst
und gewürdigt habe. In der Beschwerdeschrift werden sodann weitere konkrete
Aktenstücke genannt, in welche das BFM zu Unrecht keine Einsicht gewährt habe, was zur
Aufhebung der angefochtenen Verfügung führen müsse.

E. 4
Das Bundesverwaltungsgericht prüft vorab, ob das BFM mit der angefochtenen Verfügung
den Anspruch der Beschwerdeführenden auf rechtliches Gehör verletzt hat, da eine
allfällige Verletzung dieses Anspruchs zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung führen
kann.

E. 4.1
Das Akteneinsichtsrecht ist Teilgehalt des Anspruches auf rechtliches Gehör (vgl. Art. 26
und 29 VwVG sowie Art. 29 Abs. 2 BV). In jedem Verfahren können sich die Betroffenen
nur dann wirksam zur Sache äussern und Beweis führen beziehungsweise Beweismittel
bezeichnen, wenn ihnen die Möglichkeit eingeräumt wird, die Unterlagen einzusehen, auf
welche sich die Behörde stützt. Innerhalb der jeweiligen Sache erstreckt sich das
Einsichtsrecht aber allgemein auf sämtliche verfahrensbezogene Akten, die geeignet sind,
Grundlage des Entscheides zu bilden. Die Akteneinsicht ist demnach auch zu gewähren,
wenn die Ausübung des Akteneinsichtsrechts den Entscheid in der Sache nicht zu
beeinflussen vermag. Die Einsicht in die Akten, die für ein bestimmtes Verhalten erstellt
oder beigezogen werden, kann daher nicht mit der Begründung verweigert werden, die
fraglichen Akten seien für den Verfahrensausgang belanglos. Es muss dem Betroffenen
selbst überlassen sein, die Relevanz der Akten zu beurteilen (Bernhard Waldmann/Magnus
Oeschger, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Zürich 2009,
Art. 26 N 58 m.w.H.; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl., Basel 2013, S. 185 Rz. 3.91; BVGE 2013/23 E.
6.4-6.4.9). Vom Akteneinsichtsrecht ausgeschlossen sind verwaltungsinterne Unterlagen
(vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission
[EMARK] 1994 Nr. 1 E. 3a S. 8 f.). Gilt es den Umfang des Akteneinsichtsrechts zu
bestimmen, kommt es jedoch auf die im konkreten Fall objektive Bedeutung eines
Aktenstückes für die entscheidwesentliche Sachverhaltsfeststellung an und nicht auf die
Einstufung des Beweismittels durch die Behörden als internes oder gar geheimes Papier.
Keine internen Akten sind daher zum Beispiel verwaltungsintern erstellte Berichte und
Gutachten zu streitigen Sachverhaltsfragen. Der Anspruch auf rechtliches Gehör beinhaltet
auch, dass die Behörden alles in den Akten festzuhalten haben, was zur Sache gehört und
entscheidwesentlich sein kann. Daraus resultiert die Pflicht, Abklärungen, Befragungen,
Zeugeneinvernahmen und Verhandlungen zu protokollieren, diese zu den Akten zu nehmen
und aufzubewahren (vgl. BGE 130 II 473 E. 4.2). Die Aktenführung hat geordnet,
übersichtlich und vollständig zu sein, und es muss ersichtlich sein, wer sie erstellt hat und
wie sie zustande gekommen sind (vgl. Marc Häusler/Reto Ferrari-Visca, Das Recht auf
Akteneinsicht im Verwaltungs- und Verwaltungsjustizverfahren, in Jusletter 8. August
2011 S. 4 f.; René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss/Daniela Thurnherr/Denise
Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, 2. Aufl., Basel 2010, Rz. 339 ff.). Das Recht auf
Akteneinsicht kann im Übrigen eingeschränkt werden, wenn ein überwiegendes Interesse



an deren Geheimhaltung vorhanden ist. Dies muss indes aufgrund einer konkreten,
sorgfältigen und umfassenden Abwägung der entgegenstehenden Interessen beurteilt
werden, wobei der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu beachten ist. Je stärker das
Verfahrensergebnis von der Stellungnahme der Betroffenen zum konkreten Dokument
abhängt und je stärker auf ein Dokument bei der Entscheidfindung (zum Nachteil der
Betroffenen) abgestellt wird, desto intensiver ist dem Akteneinsichtsrecht Rechnung zu
tragen (Art. 27 und 28 VwVG; vgl. zum Ganzen Häusler/Ferrari-Visca, a.a.O., S. 2,
m.w.H.; BVGE 2011/37 E. 5.4.1 S. 812 f.).

E. 4.2
Mit Eingabe an das BFM vom 26. Mai 2014 (vgl. Akten BFM B 42/3) teilte der
Rechtsvertreter, unter Beilage einer Vollmacht, seine Mandatsübernahme mit, und ersuchte
gleichzeitig um vollständige Einsicht in die gesamten Asylakten sowie in alle internen
Anträge betreffend die Beschwerdeführenden. Insbesondere ersuchte er ausdrücklich
darum, es seien ihm auch diejenigen Akten zuzustellen, welche den Beschwerdeführenden
allenfalls bereits früher zugestellt worden seien, ebenso sämtliche Akten, welche die
Beschwerdeführenden selber eingereicht hätten. In seinem Antwortschreiben vom 28. Mai
2014 teilte das BFM dem Rechtsvertreter mit, er erhalte in der Beilage eine Kopie des
Aktenverzeichnisses und Kopien der gewünschten Akten, soweit deren Einsicht nicht im
Sinne der nachfolgenden Ausführungen abzulehnen sei. Insbesondere aus Gründen der
Verfahrensökonomie sehe das Bundesamt davon ab, die Kopien unwesentlicher oder bereits
bekannter Unterlagen zuzusenden. Weiter führte das Bundesamt diverse Aktenstücke auf,
in welche keine Einsicht gewährt werde, weil es sich um interne Akten handle, die nach der
bundesgerichtlichen Praxis dem Akteneinsichtsrecht nicht unterstehen würden (BGE 115 V
303), oder es sich um Kopien von Akten anderer Behörden handle und das Gesuch um
Einsichtnahme in diese Akten deshalb bei jener Behörde einzureichen sei (vgl. B 43/2).

E. 4.3
Wie nachfolgend aufgezeigt wird, erweist sich das Vorgehen der Vor-instanz bezüglich
diverser Aktenstücke als mit dem Recht auf Akteneinsicht unvereinbar.

E. 4.3.1
So ist zunächst kein Grund ersichtlich, weshalb die Akten des ersten Asylverfahrens des
Beschwerdeführers bei der Gewährung der Akteneinsicht - ausser dass sie im
Aktenverzeichnis an erster Stelle in globo aufgeführt sind - unberücksichtigt blieben (vgl.
zu beigezogenen Akten auch nachfolgend Erw. 4.3.4). Diese Unterlassung verletzte das
Recht der Beschwerdeführenden auf Akteneinsicht und wird - selbstverständlich unter
Berücksichtigung der Schranken gemäss Art. 27 Abs. 1 und 2 VwVG - von der Vorinstanz
nachzuholen sein.

E. 4.3.2
Sodann ist auf Art. 27 Abs. 3 VwVG hinzuweisen, welcher ausdrücklich festhält, dass die
Einsichtnahme in eigene Eingaben der Partei, ihre als Beweismittel eingereichten Urkunden
und ihr eröffnete Verfügungen nicht verweigert werden darf, die Einsichtnahme in
Protokolle über eigene Aussagen der Partei nur bis zum Abschluss der Untersuchung. Die
diesbezügliche vorinstanzliche Praxis, der gesuchstellenden Person ihr bekannte Akten nur
auf entsprechendes Gesuch hin zugänglich zu machen, mag wohl aus ökonomischer und
ökologischer Sicht sinnvoll sein, indessen erweist sie sich in Fällen wie dem vorliegenden,
in denen gerade ausdrücklich um vollständige Akteneinsicht ersucht wird, als rechtswidrig.



Entsprechend wurde den Beschwerdeführenden zu Unrecht die Einsicht in die im
vorinstanzlichen Aktenverzeichnis mit "E" bezeichneten Akten vorenthalten.

E. 4.3.3
Für die Verweigerung der Einsicht in gewisse Aktenstücke beruft sich das Bundesamt im
Weiteren auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach verwaltungsinterne Akten,
wie beispielsweise interne Stellungnahmen, Entwürfe, Anträge, Notizen, Gutachten und
Mitberichte dem Akteneinsichtsrecht grundsätzlich nicht unterliegen. Nach neuerer und in
der Lehre überwiegend vertretener Auffassung kann dagegen für die Akteneinsicht nicht
der interne Charakter entscheidend sein, sondern die Eignung des Aktenstücks, den
Entscheid zu beeinflussen. Als massgeblich wird erachtet, ob das jeweilige Aktenstück für
die Entscheidfindung des Gerichts von Bedeutung ist, mithin ist nicht entscheidend, ob
beim fraglichen Aktenstück eine interne oder externe Urheberschaft besteht, sondern
ausschlaggebend ist die objektive Bedeutung des Aktenstücks für die entscheiderhebliche
Feststellung des Sachverhalts (vgl. zum Ganzen Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., S. 186
f. Rz 3.93 ff.). In diesem Sinn hat denn auch das Bundesverwaltungsgericht entschieden,
dass es sich bei einer blossen Aktennotiz nicht um ein internes Aktenstück handelt, wenn
diese ausschlaggebend war für den Entscheid, auf ein Asylgesuch wegen fehlender
Identitätspapiere nicht einzutreten (vgl. BVGE 2011/37 E. 5.4.3). Bei den vom BFM
zurückbehaltenen Aktenstücken wurden gemäss vor-instanzlichem Aktenverzeichnis sieben
als interne Akten ("B") qualifiziert. Dabei handelt es sich beim Dokument B 4/3 um drei
Meldungen medizinischer Fälle, mithin um Informationen über von gesuchstellenden
Personen geltend gemachte gesundheitliche Beeinträchtigungen und allfällig getroffene
Vorkehrungen während des Aufenthalts in einem EVZ. Da sich der Gesundheitszustand
von asylsuchenden Personen bei ihrer Ankunft in der Schweiz beziehungsweise während
ihres Aufenthaltes in einem EVZ durchaus als entscheiderheblich erweisen kann, wurde das
entsprechende Aktenstück vom BFM zu Unrecht als interne Akte qualifiziert und den
Beschwerdeführenden diesbezüglich die Akteneinsicht verweigert. Dies lässt sich
hinsichtlich der Aktenstücke B 10/1 (Triage-Formular), B 11/1 (Triageblatt
Dublin-Verfahren) und B 14/1 (Adressblatt Rechtsanwalt Bardakci) hingegen nicht sagen.
Bei keinem dieser Dokumente ist ersichtlich, inwiefern es sich als entscheiderheblich
erweisen könnte. Dasselbe gilt für das Aktenstück B 39/1, bei welchem es sich um den
BFM-internen Kopierverteiler für die angefochtene Verfügung handelt beziehungsweise für
das Aktenstück B 29/1, bei welchem es sich um eine interne Anfrage bezüglich einer
eventuellen Fehlverbuchung handelt. Zu prüfen bleibt damit, wie es sich mit dem
Aktenstück B 38/2 verhält, welches als "Interner Antrag" bezeichnet ist. Darin begründete
die zuständige Fachreferentin, gestützt auf welche Umstände sie den Wegweisungsvollzug
der Beschwerdeführenden als unzumutbar einschätzte. Weiter enthält das Dokument die
unterschriftliche Genehmigung des Sektionschefs. Das Ergebnis des Antrages deckt sich
demzufolge mit der Anordnung der vorläufigen Aufnahme im angefochtenen Entscheid.
Allerdings fehlt in der Verfügung eine Begründung der Unzumutbarkeit. Indessen hat das
BFM die Beschwerdeführenden im Schreiben vom 28. Mai 2014 (vgl. B 43/2) über den
Inhalt des internen Antrages (und damit auch über die Gründe der Unzumutbarkeit) in
Kenntnis gesetzt. Damit ist dem Akteneinsichtsrecht jedoch Genüge getan (analog Art. 28
VwVG im Falle von geheimen Akten), und es kann offen bleiben, ob die Qualifikation des
Dokumentes als interne Akte zu Recht erfolgt ist.

E. 4.3.4



Zudem begründete die Vorinstanz die Verweigerung der Einsichtsgewährung in
verschiedene Aktenstücke damit, dass es sich um Kopien von Akten anderer Behörden
handle und das Gesuch um Einsichtnahme in diese Akten dort einzureichen sei (vgl. B
43/2). Das Einsichtsrecht bezieht sich grundsätzlich auf alle Dokumente, die zum Verfahren
gehören, d.h. in dessen Rahmen erstellt oder beigezogen wurden (Urteil des Bundesgerichts
2A.108/2000 vom 2. Oktober 2000, Erw. 2.a.aa). Bei den beigezogenen Akten kann es sich
um solche der Vorinstanz selber oder solche anderer Behörden handeln (Moser/
Beusch/Kneubühler, a.a.O., S. 185 Rz. 3.91). Vor diesem Hintergrund ist nicht ersichtlich,
aus welchem Grund und gestützt auf welche Rechtsgrundlage die Einsicht in ein
Aktenstück, das zwar von einer anderen Behörde erstellt wurde, jedoch - in der Regel als
Orientierungskopie - Eingang in die vorinstanzlichen Akten gefunden hat, generell von der
Gewährung des Akteneinsichtsrechts durch die Vorinstanz ausgeschlossen sein soll, mithin
anders zu behandeln ist, als allfällige Beizugsakten anderer Behörden. Dass auch
hinsichtlich solcher Dokumente die Schranken von Art. 27 VwVG zu beachten sind,
versteht sich von selbst. Bei den von der Vorinstanz im vorgenannten Zusammenhang nicht
edierten Akten handelt es sich bei zwei Dokumenten um Kopien aus Verfahren mit
strafrechtlichem Hintergrund. Als Aktenstück B 27/3 findet sich die Kopie eines gegen den
Beschwerdeführer ausgefällten Strafbefehls der Staatsanwaltschaft L._______ vom 12.
März 2013 im Dossier. Beim Dokument B 35/9 handelt es sich um die Kopie eines
Polizeirapports der Kantonspolizei M._______ betreffend einen Verkehrsunfall, an dem
eine Tochter der Beschwerdeführenden als Opfer beteiligt war. Inwiefern den
Beschwerdeführenden diese Aktenstücke nicht offengelegt werden könnten, ist nicht
ersichtlich, zumal es sich um ein abgeschlossenes Strafverfahren handelt bzw. einen
Polizeirapport, der nicht zu einem Strafantrag geführt hat. Vielmehr liegt auf der Hand, dass
strafrechtliche Vorgänge ein Asylverfahren beeinflussen können, was schliesslich auch der
Grund dafür ist, dass andere Behörden entsprechende Informationen weiterleiten. Umso
wichtiger ist es für asylsuchende Personen zu wissen, über welche diesbezüglichen
Informationen die Vorinstanz bei der Entscheidfällung verfügte. Nur am Rande sei erwähnt,
dass sich aus dem Aktenverzeichnis des BFM bezüglich der vorerwähnten Aktenstücke
nicht ergibt, von welcher konkreten Behörde diese erstellt wurden. Mithin wäre es den
Beschwerdeführenden ohne zusätzlich Abklärungen auch nicht möglich gewesen, bei
anderen Behörden ein Akteneinsichtsgesuch zu stellen. Bei den Aktenstücken B 32/2 und
33/2 handelt es sich um die schriftliche "Ermächtigung zur Einsichtnahme in das
Asyldossier" des Zivilstandsamtes der Stadt N._______, mithin einen an das BFM
gerichteten Brief, und das entsprechende Antwortschreiben des BFM. Dabei zeigt sich
gerade, dass das Kritierium, wer ein Aktenstück erstellt hat, hinsichtlich der Frage der
Einsichtsgewährung wenig geeignet erscheint. So erscheint es doch kaum sachgemäss, von
den Beschwerdeführenden zu verlangen, beim Zivilstandsamt der Stadt N._______ um
Einsicht in das entsprechende Schreiben zu ersuchen. Nicht nachvollziehbar ist sodann, aus
welchem Grund das Antwortschreiben des BFM als "Akten anderer Behörden" qualifiziert
wurde. Damit wurde den Beschwerdeführenden die Einsicht in beide Aktenstücke zu
Unrecht verweigert.

E. 4.3.5
Die Beschwerdeführenden beantragen schliesslich, es sei ihnen Einsicht in sämtliche Akten
betreffend allfällige Länderherkunftsinformationen und entsprechende Quellen zu
gewähren. Aus den Akten ist nicht ersichtlich, dass das Bundesamt im vorliegenden
Verfahren in irgendeiner Weise fallspezifische Abklärungen getätigt hätte. Hinsichtlich



allgemeiner und öffentlich zugänglicher Quellen ist festzuhalten, dass diesbezüglich für die
Vorinstanz keine Pflicht besteht, diese - auch für die Parteien zugänglichen - Quellen
offenzulegen. Eine Verletzung des Anspruches auf Akteneinsicht ist diesbezüglich nicht zu
sehen.

E. 5
Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur, weshalb dessen Verletzung
grundsätzlich ohne Rücksicht darauf, ob die angefochtene Verfügung bei korrekter
Verfahrensführung im Ergebnis anders ausgefallen wäre, zur Aufhebung des
vorinstanzlichen Entscheides führt. Die Heilung von Gehörsverletzungen ist aus
prozessökonomischen Gründen auf Beschwerdeebene nur möglich, sofern das Versäumte
nachgeholt wird, der Beschwerdeführer dazu Stellung nehmen kann und der
Beschwerdeinstanz im streitigen Fall die freie Überprüfungsbefugnis in Bezug auf
Tatbestand und Rechtsanwendung zukommt, sowie die festgestellte Verletzung nicht
schwerwiegender Natur ist und die fehlende Entscheidreife durch die Beschwerdeinstanz
mit vertretbarem Aufwand hergestellt werden kann. Im vorliegenden Fall ist die
offensichtliche Verletzung des Rechts auf Akteneinsicht und damit des Anspruches auf
rechtliches Gehör seitens des BFM als schwerwiegend zu bezeichnen. Zudem ist es auch
nicht Aufgabe des Bundesverwaltungsgerichts, Versäumnisse des Bundesamtes auf
Beschwerdeebene systematisch zu beheben und damit die Vorinstanz gleichsam von einer
sorgfältigen Verfahrensführung zu entbinden, zumal den Beschwerdeführenden durch ein
solches Vorgehen eine Instanz verloren ginge. Eine Heilung der festgestellten Mängel in
der angefochtenen Verfügung fällt deshalb nicht in Betracht (vgl. zum Ganzen BVGE
2009/53 E. 7.3).

E. 6
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde im Sinne der Erwägungen gutzuheissen, die
angefochtene Verfügung vom 14. Mai 2014 aufzuheben und die Sache zur Gewährung der
Akteneinsicht sowie Neubeurteilung an das BFM zurückzuweisen. Es erübrigt sich deshalb,
auf die weiteren Ausführungen der Beschwerdeführenden einzugehen.

E. 7
Die Beschwerdeführenden lassen im Hinblick auf eine allfällige Kassation ausführen, es sei
zu gewährleisten, dass der ihnen aufgrund der vorläufigen Aufnahme zugesprochene
F-Status auch weiterhin zugestanden werde (Rechtsbegehren 5; Beschwerde S. 15 Art. 38).
Entgegen der auf Beschwerdeebene vertretenen Auffassung bleibt für die Aufrechterhaltung
der vorläufigen Aufnahme nach einer Kassation kein Raum. Mit der Kassation im
Asylpunkt entfällt die Grundlage für die Anordnung einer Wegweisung (Art. 44 AsylG e
contrario). Damit fällt aber begriffsnotwendigerweise auch deren Vollzug beziehungsweise
die Ersatzmassnahme für einen undurchführbaren Vollzug dahin, weshalb auch nicht von
einem Fortbestand der Rechtswirkungen einer vorläufigen Aufnahme ausgegangen werden
kann. Die Beschwerdeführenden befinden sich nach der Aufhebung der vorinstanzlichen
Verfügung wieder im regulären Asylverfahren mit einem Aufenthaltsrecht in der Schweiz
gestützt auf Art. 42 AsylG.

E. 8.1
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63
Abs. 1 und 2 VwVG).



E. 8.2
Den Beschwerdeführenden ist in Anwendung von Art. 64 Abs. 1 VwVG eine
Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Vertretungskosten
zuzusprechen (vgl. Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten
und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Es
wurde keine Kostennote zu den Akten gereicht. Der notwendige Vertretungsaufwand lässt
sich indes aufgrund der Aktenlage zuverlässig abschätzen, weshalb auf die Einholung einer
solchen verzichtet wird (Art. 14 Abs. 2 in fine VGKE). Gestützt auf die in Betracht zu
ziehenden Bemessungsfaktoren (Art. 8 ff. VGKE) ist die vom BFM zu entrichtende
Parteientschädigung auf Fr. 1'610.- (inkl. Auslagen und MWSt) festzusetzen.
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